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Kein UV-Schutz (§ 539 Abs. 2 RVO a.F.) für einen Eigenbauherrn,      
der gegen Stundenlohn bei der Errichtung seines Dachstuhls mithalf   
- BSG-Urteil vom 24.03.1998 - B 2 U 21/97 R 
 
Kein UV-Schutz (§ 539 Abs. 2 RVO a.F.) für einen Eigenbauherrn,      
der gegen Stundenlohn bei der Errichtung seines Dachstuhls           
mithalf;                                                             
hier: BSG-Urteil vom 24.03.1998 - B 2 U 21/97 R - (Bestätigung des   
      Urteils des LSG Rheinland-Pfalz vom 04.03.1997                 
      - L 3 U 193/96 - vgl. HVBG-INFO 1997, S. 2624-2631)            
Das BSG hat mit Urteil vom 24.03.1998 - B 2 U 21/97 - folgendes      
entschieden:                                                         
Orientierungssatz:                                                   
Ein Eigenbauherr, der einem beauftragten Zimmerermeister bei der     
Errichtung seines eigenen Dachstuhles gegen eine vereinbarte         
Vergütung behilflich ist, um somit die Handwerkerkosten gering zu    
halten, steht nicht unter dem Schutz der gesetzlichen                
Unfallversicherung.                                                  
 

 

 


